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Beschlüsse: 
 

27.03.2023 Stadtvertretung 

031/StV/2023 
31. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Bemerkungen: 
 
Der Stadtpräsident stellt die Tagesordnungspunkte 18 bis 22 en bloc zur Abstimmung. Die 
Mitglieder der Stadtvertretung erheben keinen Widerspruch. 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung beschließt die Einleitung einer EU-Vergabe (offenes Verfahren) nach § 
15 Vergabeverordnung (VgV) und die Einleitung von vier nationalen Vergaben 
(Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb) gemäß § 8 Abs. 4 Nr. 17 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr.3 2. Halbsatz Vergabegesetz 
M-V (VgG M-V) i.V.m. § 12 Abs. 2 UVgO i.V.m. Wertgrenzenerlass Punkt 1.2 über die 
Schulausstattung der Albert-Schweitzer-Schule der Landeshauptstadt im Wert von 
voraussichtlich ca. 355.000,00 Euro netto und ermächtigt den Oberbürgermeister, jeweils 
den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig bei zwei Stimmenthaltungen beschlossen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlüsse 
  

zur Drucksachennummer  
 

00735/2023 

  

 

Einleitung von Vergaben für die Ausstattung der Förderschule Albert Schweitzer 
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